
Be/AfPBUW/01/2021 
 

P r o t o k o l l  

über die Sitzung des Ausschusses für Planen + Bauen / Umwelt + Wege 
der Gemeinde Berge am 17.03.2021 

Anwesend: 
 
Vorsitzender 
Herr Dimitri Gappel, Ratsherr  
 
I. stellvertretender Vorsitzender 
Herr Ulrich Heskamp, Ratsherr  
 
II. stellvertretende Vorsitzende 
Frau Petra Wübbe, Ratsfrau  
 
Mitglieder 
Herr Andreas Behner, Ratsher  
Herr Uwe Moormann, Beigeordneter (Vertreter für Ratsherrn Elting) 
Herr Eckhard Nichting, Ratsherr  
Herr Christoph Sievers, Ratsherr  
Herr Jörg Wolting, Ratsherr  
 
Verwaltung 
Herr Volker Brandt, Bürgermeister 
Verwaltungsfachwirt Thomas Mehmann, Protokollführer 

 

 

Es fehlen: 
 
Mitglieder 
Herr Felix Elting, Ratsherr  
 
 
Verhandelt: 
 
 

Berge, den 17.03.2021, 
in der Mensa der Oberschule am Sonnenberg, Am Sonnenberg 5, 49626 Berge 

 

Öffentlicher Teil: 

Punkt Ö 1) Eröffnung der Sitzung 
 
 Der Vorsitzende Gappel eröffnet um 18:00 Uhr die Sitzung des Ausschusses 

für Planen + Bauen / Umwelt + Wege. Er begrüßt die anwesenden Mitglieder, 
I. stell. Bürgermeister Apke und Ratsherrn Köhle als Zuhörer sowie 
Bürgermeister Brandt von der Verwaltung. 
 

(Be/AfPBUW/01/2021 vom 17.03.2021, S.1) 
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Punkt Ö 2) Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit 
 
 Der Vorsitzende Gappel stellt fest, dass die Ladung ordnungsgemäß erfolgt 

und der Ausschuss für Planen + Bauen / Umwelt + Wege beschlussfähig ist.  
 

(Be/AfPBUW/01/2021 vom 17.03.2021, S.2) 
 
Punkt Ö 3) Feststellung der anwesenden und fehlenden Ausschussmitglieder 
 
 Der Vorsitzende Gappel stellt fest, dass Beigeordneter Moormann für 

Ratsherrn Elting als stimmberechtigter Vertreter teilnimmt. Die übrigen 
Mitglieder des Ausschusses sind vollzählig anwesend. 
 

(Be/AfPBUW/01/2021 vom 17.03.2021, S.2) 
 
Punkt Ö 4) Genehmigung des Protokolls des Ausschusses für Planen + Bauen / Umwelt + 

Wege Nr. 4/2020 vom 09.12.2020 
 
 Einwendungen gegen die Form und den Inhalt des Protokolls des 

Ausschusses für Planen + Bauen / Umwelt + Wege Nr. 4/2020 vom 
09.12.2020 werden nicht erhoben. Der Vorsitzende Gappel stellt fest, dass 
somit das Protokoll des Ausschusses für Planen + Bauen / Umwelt + Wege 
Nr. 4/2020 vom 09.12.2020 genehmigt ist.  
 

(Be/AfPBUW/01/2021 vom 17.03.2021, S.2) 
 
Punkt Ö 5) Einwohnerfragestunde 
 
 Es liegen keine Wortmeldungen vor.  

 
(Be/AfPBUW/01/2021 vom 17.03.2021, S.2) 

 
Punkt Ö 6) Splittungsmaßnahmen der Gemeinde Berge im Jahr 2021 - Beteiligung am 

Ausschreibungsverfahren der Samtgemeinde Fürstenau 
Vorlage: BER/003/2021 

 
 Der Vorsitzende Gappel übergibt zur Sachverhaltserläuterung des Wort an 

Bürgermeister Brandt: 
 
Seit 2017 wird eine gemeinsame Ausschreibung mit den Samtgemeinden 
Artland, Bersenbrück, Neuenkirchen und Fürstenau durchgeführt. Eine 
Änderung erfolgte allerdings ab 2018, wo sich nur noch die Samtgemeinde 
Neuenkirchen am Ausschreibungsverfahren der Samtgemeinde Fürstenau 
beteiligt hat. Laut Aussage von Herrn Tegethoff (Samtgemeinde Fürstenau) 
organisieren sich die Samtgemeinden Artland und Bersenbrück seitdem 
eigenständig. Die diesjährige Ausschreibung wird federführend durch die 
Samtgemeinde Fürstenau organisiert und durchgeführt. 
 
Im Jahr 2020 hat die Gemeinde Berge eine eigenständige Auftragsvergabe 
für die Splittungsmaßnahmen vorgenommen. Trotz der zeitnahen 
Ausschreibung und Festlegung des Umsetzungszeitraumes hat die 
beauftragte Firma die Arbeiten weitestgehend in Richtung Herbst verschoben. 
Da keine Verbesserung der Arbeitsvorgänge sowie Kostenreduzierung 
gegenüber einer gemeinsamen Ausschreibung erzielt werden konnte, 
sondern vielmehr ein vermehrter Arbeitsaufwand (Rücksprachen, Kontrollen 
etc.) für die Gemeinde Berge entstanden ist, wird vorgeschlagen, dass sich 
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die beteiligt. Der Vorteil liegt darin begründet, dass die Planungsschritte sowie 
die Umsetzungsphasen auch fachlich von den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter begleitet und begutachtet werden können, so Bürgermeister 
Brandt. 
 
 
Der Ausschuss für Planen + Bauen / Umwelt + Wege empfiehlt 
einstimmig (8 Ja-Stimmen): 
 
Die Gemeinde Berge beteiligt sich am Ausschreibungsverfahren der 
Samtgemeinde Fürstenau mit einem Betrag von 15.000 €. 
 

(Be/AfPBUW/01/2021 vom 17.03.2021, S.3) 
 
Punkt Ö 7) Antrag auf Befreiung von den planungs- und gestaltungsrechtlichen 

Festsetzungen der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Höfener Esch" in 
Berge - Anbau von Lagerflächen 
Vorlage: BER/004/2021 

 
 Der Vorsitzende Gappel übergibt zur Sachverhaltserläuterung das Wort an 

Bürgermeister Brandt: 
 
Eine Bauherrengemeinschaft plant auf dem eigenen Grundstück im 
Geltungsbereich 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Höfener Esch" in 
Berge den Anbau von Lagerflächen an ein vorhandenes Gebäude. Der 
beauftragte Architekt hat mit Antrag vom 26.02.2021 folgende 
Befreiungen/Abweichungen von den planungsrechtlichen und gestalterischen 
Festsetzungen des Bebauungsplanes beantragt: 
 

- Befreiung von der maximal zulässigen Grundflächenzahl (GRZ) von 
0,4 / zulässige Überschreitung um 50 % (0,6) bei Hinzurechnung von 
Pflasterflächen und Wegen (siehe § 19 Baunutzungsverordnung - 
BauNVO) 

 
- Befreiung von der maximal zulässigen Geschossflächenzahl (GFZ) 

von 0,5  
 

- Abweichung von der gestalterischen Festsetzung unter Punkt 1 
(Dachform) 

 
Der hier betroffene Bereich ist nach den planungs- und gestaltungsrechtlichen 
Festsetzungen als allgemeines Wohngebiet (WA) überplant worden. In den 
Vorabgesprächen wurde seitens der Gemeinde Berge auf § 68 der 
Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) verwiesen. Soll demnach eine 
Abweichung oder Ausnahme von Vorschriften des öffentlichen Baurechts, die 
auch dem Schutz von Nachbarn dienen, zugelassen oder eine Befreiung von 
solchen Vorschriften erteilt werden, so soll die Bauaufsichtsbehörde den 
betroffenen Nachbarn, soweit sie erreichbar sind, Gelegenheit zur 
Stellungnahme innerhalb einer angemessenen Frist von längstens vier 
Wochen geben. Auch in anderen Fällen kann die Bauaufsichtsbehörde so 
verfahren, wenn eine Baumaßnahme möglicherweise Belange der Nachbarn 
berührt, die durch Vorschriften des öffentlichen Baurechts geschützt werden. 
Diese Anhörung ist entbehrlich, wenn die Nachbarn schriftlich zugestimmt 
haben. 
 
Ratsherr Heskamp erkundigt sich, ob bereits mit den Nachbarn gesprochen 
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worden ist und ob diese Einwendungen gegen das geplante Bauvorhaben 
erhoben haben. Nach Auskunft der Bauherrengemeinschaft, so Bürgermeister 
Brandt, haben die notwendigen Gespräche bereits stattgefunden und die 
erforderlichen Zustimmungen im Rahmen der Nachbarschaftsbeteiligung sind 
bereits eingeholt worden. 
 
 
Befreiung von der maximal zulässigen Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 / 
zulässige Überschreitung um 50 % (0,6) bei Hinzurechnung von 
Pflasterflächen und Wegen: 
 
Nach den Festsetzungen der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 
„Höfener Esch" ist für den Planbereich beim Maß der baulichen Nutzung eine 
Grundflächenzahl (GFZ) von 0,4 festgesetzt worden. Nach Auskunft des 
beauftragten Architekten sind bei der Ermittlung der Grundfläche die 
Grundflächen von 
 
 1.  Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, 
 2.  Nebenanlagen im Sinne des § 14, 

3.  baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die 
das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, 

 
mitzurechnen. Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen der in 
Satz 1 bezeichneten Anlagen bis zu 50 vom Hundert überschritten werden, 
höchstens jedoch bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8; weitere 
Überschreitungen in geringfügigem Ausmaß können zugelassen werden. Im 
Bebauungsplan können von Satz 2 abweichende Bestimmungen getroffen 
werden. Soweit der Bebauungsplan nichts Anderes festsetzt, kann im 
Einzelfall von der Einhaltung der sich aus Satz 2 ergebenden Grenzen 
abgesehen werden 
 

1.  bei Überschreitungen mit geringfügigen Auswirkungen auf die 
natürlichen Funktionen des Bodens oder 

 2.  wenn die Einhaltung der Grenzen zu einer wesentlichen 
Erschwerung der    zweckentsprechenden 
Grundstücksnutzung führen würde. 
 
Die planungs- und gestaltungsrechtlichen Regelungen des Bebauungsplanes 
enthalten keine genauen Regelungen zur Abweichung. Nach der 
Baumaßnahme liegt die Grundflächenzahl (GFZ) bei 0,52, bei Hinzurechnung 
der Pflasterflächen und Zuwegungen bei 0,95. Die Oberflächenentwässerung 
erfolgt nicht über ein vorhandenes Kanalsystem. Vielmehr soll im Rahmen der 
Neugestaltung bzw. des Bauvorhabens das Oberflächenwasser über ein 
unterirdisches Rigolensystem aufgefangen werden, so Bürgermeister Brandt. 
 
 
Befreiung von der maximal zulässigen Geschossflächenzahl (GFZ) von 
0,5  
 
Nach den Festsetzungen der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 
„Höfener Esch" ist beim Maß der baulichen Nutzung eine 
Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,4 festgesetzt. Nach der Baumaßnahme 
liegt die Geschoßflächenzahl bei 0,52, was eine geringfügige Erhöhung der 
maximalen Geschoßflächenzahl bedeutet. 
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Abweichung von der gestalterischen Festsetzung (Dachform) 
 
Nach Nr. 1 der gestalterischen Festsetzungen der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 1 „Höfener Esch“ muss die Dachausbildung als Sattel-, 
Walm- oder Krüppelwalmdach erfolgen. Die Dachneigung muss bei 
eingeschossigen Gebäuden zwischen 40 und 50 Grad, bei zweigeschossigen 
Gebäuden zwischen 25 und 35 Grad betragen. Die festgesetzte Gradzahl der 
Dachneigung gilt bei Walm- und Krüppelwalmdächern nur für die längere 
Traufenseite. Garagen gemäß § 12 Baunutzungsverordnung (BauNVO) und 
Nebengebäude gemäß § 14 BauNVO können auch mit Flachdach errichtet 
werden. 
 
Wie aus dem Antrag ersichtlich, wird um Zustimmung gebeten, da sich durch 
die Unterordnung des geplanten Anbaus der eigentliche Charakter des 
Gesamtgebäudes nicht ändert. Der geplante Anbau soll ein abgeschlepptes 
Dach in Verlängerung des Satteldaches (des vorhandenen Gebäudes) mit 
einer Dachneigung von 5 % erhalten und es erfolgt eine Verlängerung in 
nördlicher Richtung. 
 
Nach § 31 Absatz 2 BauGB kann von den Festsetzungen des 
Bebauungsplans befreit werden, wenn die Grundzüge der Planung nicht 
berührt werden und 
 

1. Gründe des Wohls der Allgemeinheit, einschließlich des 
Bedarfs zur Unterbringung von Flüchtlingen oder 
Asylbegehrenden, die Befreiung erfordern oder 

2. die Abweichung städtebaulich vertretbar ist oder 
3. die Durchführung des Bebauungsplans zu einer offenbar nicht 

beabsichtigenden Härte führen würde 
 
und wenn die Abweichung auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen 
mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist.  
 
Die Abweichungen sind, sofern die nachbarschaftlichen Belange 
berücksichtigt werden, vorliegend städtebaulich vertretbar und dadurch mit 
nachbarlichen und öffentlichen Interessen vereinbar, so Bürgermeister 
Brandt. 
 
 
Der Ausschuss für Planen + Bauen / Umwelt + Wege empfiehlt 
einstimmig (8 Ja-Stimmen): 
 
Dem Antrag der Bauherrengemeinschaft auf 
 

- Befreiung von der maximal zulässigen Grundflächenzahl (GRZ) von 
0,4 / zulässige Überschreitung um 50 % (0,6) bei Hinzurechnung von 
Pflasterflächen und Wegen, 

 
- Befreiung von der maximal zulässigen Geschossflächenzahl (GFZ) 

von 0,5 , 
 

- Abweichung von der gestalterischen Festsetzung unter Punkt 1 
(Dachform) 
 

wird zugestimmt. 
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(Be/AfPBUW/01/2021 vom 17.03.2021, S.6) 
 
Punkt Ö 8) Aufstellung der Außenbereichssatzung "Grafeld - Orthauser Straße" in Berge, 

Gemeindeteil Grafeld 
Vorlage: BER/006/2021 

 
 Das Gebiet an der „Orthauser Straße“ in Berge, Gemeindeteil Grafeld weist 

die Besonderheit einer so genannten „Splittersiedlung“ auf. Da kein 
Bebauungsplan besteht, war bei vorangegangenen (Wohn-
)Bauantragsverfahren bauplanungsrechtlich von Bedeutung, ob dieses Gebiet 
rechtlich als Außenbereich (§ 35 BauGB) oder als im Zusammenhang 
bebauter Ortsteil (§ 34 BauGB) zu bewerten ist. 
 
Im Bereich des § 35 BauGB sind nur privilegierte Bauvorhaben zulässig, was 
in der Regel nur landwirtschaftliche Bauvorhaben beinhaltet. Nach § 34 
BauGB sind innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile Vorhaben 
zulässig, wenn sie sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der 
Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die 
Eigenart der näheren Umgebung einfügen und die Erschließung gesichert ist. 
Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen 
gewahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden. 
 
In diesem Bereich ist jedoch die besondere Lage und Unterschiedlichkeit der 
Bebauung zu berücksichtigen. Hierbei handelt es sich um eine gewachsene 
Ansiedlung von landwirtschaftlichen Betrieben und Wohnhäusern, die in den 
Jahren umgebaut, erneuert, erweitert oder ergänzt worden sind. Durch eben 
diese lückenlose und eingeteilte „Vermischung“ der einzelnen Einheiten 
entsteht der Eindruck, dass es sich hier um einen im Zusammenhang 
bebauten Ortsteil handelt. Die Gemeinde Berge mit Ratsbeschluss vom 
15.05.2012 auch eindeutig zum Ausdruck gebracht, dass es sich nach 
hiesiger Auffassung um einen im Zusammenhang bebauten Ortsteil nach § 34 
BauGB handelt. 
 
Die Situation der ansässigen landwirtschaftlichen Betriebe ist dergestalt, dass 
nur noch ein landwirtschaftlicher Betrieb wirtschaftlich aktiv ist und Tiere hält. 
Weitere Betriebe und deren Stallungen waren zunächst verpachtet und/oder 
sind im Rahmen der Bauleitplanung zum Bebauungsplan Grafeld Nr. 6 
„Erweiterung Baugebiet Holthöchte (Plaggenesch)“ aufgegeben worden. 
 
Allerdings gibt es nunmehr nach Auffassung des Landkreises Osnabrück (als 
Bauaufsichtsbehörde) für den Bereich der „Orthauser Straße“ eine 
(baurechtlich) nachteilige Beurteilung. Es wird der Standpunkt vertreten, dass 
es sich bei diesem Gebiet nicht um einen im Zusammenhang bebauten 
Ortsteil handelt, sondern nach den derzeit rechtlichen Bestimmungen um 
einen Außenbereich im Sinne des § 35 BauGB, wobei demzufolge nur 
privilegierte Bauvorhaben möglich sind. 
 
Insgesamt bedürfen die zukünftigen Entwicklungen einer planungsrechtlichen 
Sicherheit bzw. sollen mit der Erstellung einer Außenbereichsatzung im 
planungs- und baurechtlichen Aspekt zusammengefasst und strukturiert 
dargestellt werden. Hierbei werden dann unbebaute Grundstücksflächen mit 
aufgenommen, die dann gegebenenfalls im Rahmen einer zukünftigen 
Bebauung auch nutzbar gemacht werden können.  
 
Für bebaute Bereiche (z. B. Splittersiedlungen) im Außenbereich, die nicht 
überwiegend landwirtschaftlich geprägt sind und in denen eine 
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Wohnbebauung von einigem Gewicht vorhanden ist, kann die Gemeinde 
gemäß § 35 Absatz 6 BauGB bestimmen, dass Wohnzwecken dienende 
Vorhaben (innerhalb der Siedlung) unter bestimmten Voraussetzungen 
zulässig sind. Der Gesetzestext hierzu lautet wie folgt: 
 

Die Gemeinde kann für bebaute Bereiche im Außenbereich, die nicht 
überwiegend landwirtschaftlich geprägt sind und in denen eine 
Wohnbebauung von einigem Gewicht vorhanden ist, durch Satzung 
bestimmen, dass Wohnzwecken dienenden Vorhaben im Sinne des Absatzes 
2 nicht entgegengehalten werden kann, dass sie einer Darstellung im 
Flächennutzungsplan über Flächen für die Landwirtschaft oder Wald 
widersprechen oder die Entstehung oder Verfestigung einer Splittersiedlung 
befürchten lassen. Die Satzung kann auch auf Vorhaben erstreckt werden, 
die kleineren Handwerks- und Gewerbebetrieben dienen. In der Satzung 
können nähere Bestimmungen über die Zulässigkeit getroffen werden. 
Voraussetzung für die Aufstellung der Satzung ist, dass  

 
1. sie mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar ist, 

 
2. die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, 
nicht begründet wird und 

 
3. keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Nr. 

7 Buchstabe b genannten Schutzgüter oder dafür bestehen, dass bei 
der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der 
Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 
 

Bei Aufstellung der Satzung sind die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung nach § 13 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 sowie Satz 2 
entsprechend. 
 
Dem Grunde nach, so Bürgermeister Brandt, ist es bedauerlich, dass für die 
weitere Antragstellung nunmehr diese Außenbereichssatzung aufgestellt 
werden muss. Im Rahmen der Vorgespräche mit dem Landkreis Osnabrück 
als Bauaufsichtsbehörde wurde mitgeteilt, dass die vorhandenen 
Bestandsgebäude (Schweinestall) zur Wohnnutzung umgebaut werden 
können, das bauliche Maß nach Art und Nutzung allerdings nicht verändert 
werden dürfe. Dies bedeutet für Antragsteller, dass hier keine Veränderung 
an der Form der Gebäude vorgenommen werden dürfe. Grundsätzlich wäre 
hier eine gesetzliche Regelung sinnvoll, falls landwirtschaftliche Betriebe ihre 
Grundstücksfläche für eine maßvolle Wohnbebauung nutzbar machen wolle, 
auch außerhalb der Erteilung einer Baugenehmigung nach § 35 BauGB 
(„Altenteiler“). 
 
Ratsherr Heskamp äußert Bedenken gegen die Außenbereichssatzung. Die 
Gemeinde Berge laufe Gefahr, dass in Zukunft immer mehr 
Außenbereichssatzungen erlassen bzw. Anfragen dahingehend gestellt 
werden, was aber auch gewisse ländliche Strukturen zerbrechen würde. 
Bürgermeister Brandt ergänzt, dass es sich bei diesem Bereich eindeutig um 
eine Splittersiedlung handelt. 
 
Ratsherr Gappel stimmt den Argumentationen von Bürgermeister Brandt zu 
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und möchte in diesem Zusammenhang festhalten, dass den Eigentümern 
doch die Möglichkeit zur Bebauung gewährt werden sollte. Die 
Beschwerden/negativen Äußerungen beziehen sich eher auf die gesetzliche 
Grundlage für die Bebaubarkeit im Außenbereich, also dem Baugesetzbuch. 
 
Ratsherr Heskamp verweist nochmals auf die Problematik einer 
Außenbereichssatzung und man könne sich die Frage stellen: Wo fangen wir 
an, wo hören wir auf?! Man könne durchaus gewisse Bauchschmerzen bei so 
einer Projektierung bekommen. 
 
 
Der Ausschuss für Planen + Bauen / Umwelt + Wege empfiehlt 
mehrheitlich (7 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung): 
 
Der Rat der Gemeinde Berge beschließt für die im Vorentwurf (Lageplan) 
dargestellten Flächen gemäß § 35 Absatz 6 Baugesetzbuch (BauGB) die 
Außenbereichssatzung „Grafeld – Orthauser Straße“ in Berge, Gemeindeteil 
Grafeld aufzustellen. 
 

(Be/AfPBUW/01/2021 vom 17.03.2021, S.8) 
 
Punkt Ö 9) Behandlung von Anfragen und Anregungen 
 
 Ratsherr Sievers teilt mit, das im Bereich der Unterführung im Gemeindeteil 

Hekese der Straßenrand sehr ausgefahren ist und durch den Bauhof 
ausgebessert werden sollte. Bürgermeister Brandt sagt eine Überprüfung der 
Angelegenheiten zu. 
 

(Be/AfPBUW/01/2021 vom 17.03.2021, S.8) 
 
Punkt Ö 10) Einwohnerfragestunde 
 
 Es liegen keine Wortmeldungen vor.  

 
(Be/AfPBUW/01/2021 vom 17.03.2021, S.8) 

 
Punkt Ö 11) Schließung der Sitzung 
 
 Der Vorsitzende Gappel schließt um 18:25 Uhr die Sitzung des Ausschusses.  

 
(Be/AfPBUW/01/2021 vom 17.03.2021, S.8) 

 

 
Der Vorsitzende Der  Bürgermeister  Der Protokollführer 

   
gez. Gappel gez. Brandt gez. Mehmann 
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